
Bespi'e\chunéen
gleichen ‚göttlichen Logos darstellt. ber e S€ 1 zugegeben, daß es sıch hier um MOg-
lichkeiten der höchstens Wahrscheinlichkeiten handelt, die das Gegenteıl noch
nıcht ausschließen. Brinkmann

Fr Kirchliches Amit UN Geistliche Vollmacht ın
den ersien dreı Jahrhunderten (Beıtr. Histor. Theol., 14) 6 8O un 339 S
Tübingen 1953, Mohr. 8
Um e$ gleich SdasCH. Das vorliegenue Werk des bekannten Heidelberger Theo-

logen wırd aut Jange Zeıt als der wichtigste Beitrag ‘ der evangelischen Theologıe
den ygrundlegenden Fragen der Frühkirchlichen Verfassungsgeschichte velten

haben Nach seinem reichen Inhalt W 1€ nach der wohlausgereiften Form der Dar-
stellung offenbart sıch als Frucht einer langjährigen Arbeit und einer umfassen-
den Kenntnıiıs der einschlägigen Literatur. Schon VO  - 1er AUS cstehrt ©]  ‚$
da{fß die Thesen, csechr S1e auch in iıhren Voraussetzungen und Grundrichtungen
die Besonderheit der protestantischen Betrachtungsweise von' Kırche und Theologıe
widerspiegeln, doch auch die katholische Forschung befruchten werden. Venn
die katholısche Theologıe kann sıch den Fragen,; die hler MIt solcher Eindringlich-
keıt, Kompetenz un! methodischen Sauberkeit gestellt werden, ıcht entziehen. Dies

wenıger, als Verf durch die kritische Dıiıstanz, dıe sıch auch gegenüber
manchen innerhalb der evangelischen Theologıe gängıgen Konzeptionen vorbehält,
einer solchen Auseinandersetzung eın l

Bevor WIr, sSOWeIlt es 1M Rahmen einer Besprechung möglich 1St,; dieser Aus-
einandersetzung das eine der andere beitragen,. se1 K ZESTALTLET, den Inhalt der eNTt-

scheidenden Kapıtel kurz wiederzugeben. W orum dem Vert 1mM Zanzeh Werk
geht, 1St 1n der knappen Phänomenologie der Spannung VO  a} „Amt un Vermögen ,
„amtlicher Autorität un! persönliıcher Geltung“ dargelegt. Sie offenbart, da{fß beide
Formen VO!]  > Autorität aufeinander bezogen sind, hne dafß eine ın die andere auf-
gelöst werden dürfte Das oilt für das Christentum niıcht anders als tür den all-
gemeın menschlıchen Raum. raft der glaubensmäßigen Bindung der christlichen
Gemeinschaft Christus un Se1Ne Kırche, kannn für die christliche Theologıe
eine „Verabsolutierung Von Amt un Charisma In iıhrer Entgegensetzung W 1e 1n
iıhrer Verknüpfung“ nıcht geben. Diese Zusammenhänge für die Kırche der ersten
Tel Jahrhunderte darzutun, 1St das Anliegen der Untersuchung.

hebt MIt einer Analyse dies Vollmachtsbewußtseins Jesu Gewifß ISt
nach eSsus u1lls NUur bekannt, w1e 1M Glauben der Jünger stand. ber diese
Feststellung 11 nıcht 1mM Sınne radikaler Resignatıon verstanden Se1n. „Wır gtehqn
ZU mındesten 1n der Nähe des Ursprünglichen, INAas auch jeder einzelne Zug
seiner. Echtheit iraglıch un anfechtbar bleiben“ (3) Damıt 1St die kritische Grund-
posıtıon gekennzeichnet, V OIl der AaUus alles übrıge gesehen IST. S1e ZESTATLEL eine z rof-
zügıge Handhabung der ınneren Kritik be1 del‘ Auslegung der Abweısung VO  —$

Texten, die sich der eıgenen Konzeption nıcht fügen. So werden beispielsweise dıe
Menschensohn- Texte (Mc ATO par) als spatere Eıntragung abgetan, weıl Jesus
einer solchen amtlıichen Rechtfertigung ıcht bedurft habe ber uch un
harten Licht dieser kritischen Exegese bleibt sichtbar, da{fß in Jesus Auftrag und
Vollmacht 1n unvergleichlicher Weiıse zusammentallen, sehr, da sıch darın das
eigentliche Rätsel seıiner Person bekundet Dieses Rätsel 1St nach MIt
der Auferstehung gelöst: Jesus ISt für die Gemeinde, die sıch dıe Botschaft VO

Auferstandenen sammelt, der Herr und Befreıier, der Messia un Menschensohn:
„Die Apöstel“ A4USIn dieser Gemeide X1Dt CS führt das 2. Kapıtel Verfanerkannte Persönlichkeiten MmMit Berufung un ollmacht, eben die „Apostel“

wıl] den dogmatischen Begrift des Apostels klar VO: exegetisch-historischen
gehoben WI1SsSen. Die Z wl - sind ursprünglıch keine Apostel. Erst Lukas hat ie
Fusıon vollzogen un: den dogmatischen Apostelbegriff begründet. Dıie Zwölf
waren keine Führer der Urgemeinde. Ihre Funktion ISt vielmehr eschatologisch:
S1€ künden zeichenhaft die kommende Gottesherrschaft 2 un: als die grundlegen-
den Zeugen der Auferstehung sind S1€ für immer das Fundament der Kirche Inner-
halb der 7 wö1$ hat. Petrus VO  - An ag eine. besondere Stellung. „Mıt DPetrus
beginnt der Osterglaube“ un „damıt dıe Geschichte der Kirche“ 19) So skep-

wırd Mt 16, 18ftisch-C. den vorösterlichen Petrustextgn gegenübersteht
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Bespre?huxigenals ungeschichtlich a.b\getan 110 O.) K doch, da{ß Petri Urteil 1n allenFragen der Urgemeinde „VON hervorragender Bedeutung“ War CZ Gleichwohls£e1 er kein geistlicher Monarch oder CISTCT Bischof VO  e Jerusalem SCWESCNH. DerMartyrertod DPetrı ın Rom wırd zugegeben (21)Der Apostolat, W 1€ Petrus, Paulus und anderen eigén War, gründet alsVollmacht, „Zeugen, Boten ur. Stellverterter Christi“ seın (24), in der Erfah-
1 U1l der Auferstehung. Er ISt sOmıiıt eine einmalige Funktion, die nıcht auf Nach-folger übertragbar ST Der eigentlıche rbe der apostolıschen Autorität LSt nıchtder ‚.Episkopat, sondern der neutestamentliıche Kanon. Von eiınem Apostelamt wiıllnichts wIissen. Denn „Amt“ eine innerkirchliche Urganısatıon VvOoraus, die
VoO den Aposteln allererst veschaffen wIird. Noch weniger se1 der Prımat -des Petrusdurchzuhalten. 1le rechtliche Betrachtung des Apostolates scheitert nach daran,da das zugrundeliegende kirchenrechtliche un kirchenpolitische Denken A  un-gyeschichtlich ISt. Für diie apostolische Vollmacht- waren hierarchisch
satorische Grundsätze nıcht entscheidend.

un: orggni-„
All das wırd für VOT allem apostolischen Selbstbewußtsein des Paulusıchtbar Er 1St als der eigentliche Begründer des christlichen Vollmachtsbegriffesanzusehen. Paulus respektiert die Apostel „ VOTF «  ıhm hne ber seine Vollmacht der

iıhren unterzuordnen. Seıiner Gemeinde zegenüber 1St dıie Autorität. ber INanIKtE, iNnan se1ine Stellung „ZUu frü MIt rechtlichen Theorien der theologischenReflexionen“ belastet (49) Jedenfalls beansprucht Paulus gegenüber der Gemeinde
keine Betfehlsgewalt, sondern spricht s1e auf ıhre Freiheit Die Frühkirche hat
daher das Bild Pauli entstellt, wenn S1e ihn als „ T’räger e1lıAer umfassenden, sakralen
Autorität, die durch gar nıchts beschränkt“ seın kann, hınstellt (57)Die Stellung Paulıi spiegelt sıch 1n den VO:  z ıhm gegründeten Gemeinden (Kap„Geist und Vollmacht 1ın den paulınischen Eınzelgemeinden“). In ihnen IsSt der Gei1st
Jesu das „Organısıerende PAnNzips das eine bestimmte gesetzlıche Ordnung über-
{lüss1g acht. Darum o1bt C ler keine testen „Amter“, keine „ Verfassung“, keinerechtliche UÜber- un Unterordnung. Gewi(ß 1st eın solches Gebilde „1M Sınne mensch-lıch-sozialer Ordnung“ eine Utopie (69) ber Kırche ISt eben für Paulus keine blofßmenschliche Gröfße. Wenn ın Phil L: „Bischötfe und 1akone“ erscheinen, bezeugtdieser Brief eine spatere Gemeindeentwicklung. Jedenfalls se1i falsch, Gemeindenhne solches Amt als unfertig anzusehen. Denn Gemeinde konstituijert sıch 1m Geist
un ISt einer weıteren Ordnung ıcht bedürftig. Die paulinische Auffassung vogöttlıchen eın der Kırche und seın vorbehaltloses Bekenntnis Lrebe, Demut und
Freiheit erklärt das „völlige Fehlen einer rechtlichen Ordnung“ und die „grund-sätzliche Ausschaltun
(76)

Jjeder tormellen Autorität innerhalb der Einzelgemeinden“
Auch nach Pauli Tod halt sıch diese „amtlose“vgl Hebr, Ps-Barn; Dıd) Zwar Lrefen 1er die Gemeihdeordnung noch durch

„Führenden“ schon stärker hervor,ber die Freiheit und Selbstverantwortung der Gemeinde ıst doch gewahrt. Auch
sSiIe sıch Bischöfe und Dıakone einsetzt, behält S1C doch grundsätzlich die Inıitiatıve.ber bereits‘ 1n DPetr bekundet sıch eıne NEeCUE Auffassun vVvon geistlıcher Autorität.Demgemäfß handelt Kap VO  3 der „Ältestenverfassung -und den Anfängen amnt-licher Vollmacht“ Die AÄltestenordnung IST. die entscheidende Voraussetzung für dıe
Ausbildung eiınes 1m eNSCrCN Sinn  I „amtlıch“-kirchlichen Denkens (83) rechnetdamıt, da{ß diese Ordnung alter 1St als die paulinische Konzeption. Wenn aberLukas Paulus überäall AÄlteste einsetzen Lafßt, 1St das für en unmögliıcher AÄAna-chronismus. Die Presbyter sind judenchristlicher Herkunft, wıe die Bischöfe undDiaköne ın heidenchristlichen Gemeinden Hause sınd Auf dıie Dauer konnteber die paulınısche Ordnung nıcht halten. Der zeıtliche Abstand VO Ursptung, dasEındringen IC  e} Irrlehren, der erlahmende FEitfer der Gläubigen tührten ZUur FEın-
etzung „förmlich berutfener Beamter“ (86) Das Amt 1St Iso natürlichen Ursprunges,ohne dafß deshalb ZU Geıist ın Opposıtion stehen müßte. 1SE die uto-rıtät des Amtsträgers absolut SESCLZL wiırd, ISt der urchristliche Kirchenbegriff preıiS-gegeben. In lem ISTt die CUC Stutfe der Verfassungsentwicklung erreicht; die
Verschmelzung der beıiden Tıtel Bıschöfe Presbyter} die Sıch schon In Apg 20,bekundet hatte, 1SE abges  Oossen. Die überkommene Ältestenordnung wırd in

lem ZUr Basıs recht1ichex;_ Folgerupgen yemacht. Sohm hat _insofe'rn recht;\
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Besprechungen

WEeNn hıer das Kirchenrecht beginnen aßt Die kird1enre&1tliche Ordnung tritt
erstmals die eite der Lehre und erhält den gleichen sakralen un unverrück-
baren 1inNn. Be1 lem 1STt auch dıie Abgrenzung zwıschen „Klerus“ und „Lasen“” VeEI -

festigt, wiewohl be1 ihm die Gemeinde noch „nıcht entmündigt der einem ULO-
rıtären Kirchenregiment unterstellt“ 1St ber nach hat sein formaler un:
estatischer Begrift VO  3 Ordnung die Neigung begünstigt, 1 Konfliktsfall den Ämts-
tragern echt gyeben.

Während sıch In dem seltsamen „pneumatisch-mysteriösen Amts- un! Kirchen-
begrift“ des [gnatıys V“O  S Antiochien das qcQharismatische un! das amtlich-kirch-
lıche Denken durchdringen, haben die Pastoralbriefe das „Zusammenwachsen der
paulinisch-bischöflichen Tradıtion MIt den T raditionen der AÄltestenverfassung“
beschleunigt „Zum erstenmal wiıird das Amt seinem Wesen nach als eın
Lehramt behandelt“ Die aktıve Mitwirkung der Gemeinde tritt zurück. Von
einem paulınischen Ursprung dieses Amtsbegriffes der Pastoralbriete Iannn nach
keine ede Se1n. Er verlegt daher auch die Brietfe in die Zeıt 120—150

In diesen Kapiteln sind alle wichtigen Thesen des Werkes ichtbar geworden;
WIr dürfen hier Iso Haltrt machen, W d4s icht besagen wall, dafß nıcht auch die nach-
folgenden Kapıtel eindringlıches Studium verdienen.

Wenn nunmehr die yeistesgeschichtliche Einordnung des Werkes geht, wiırd
INa  } ıhm ıcht verecht durch einseltige Betonung jener Elemente, die es der lıberalen
Bibelkritik un! Geschichtschreibung zuordnen. Gewi(ß Änden sich davon viele Spu-
rTeNn. EsSs se1 etw2 die Behandlung der Schriftzeugnisse erinnert, die oft nach
Wiillkür schmeckt vgl 140 141 Ö.) Der kritische Leser wird immer wieder
die Frage stellen, ob ıcht das Beweisziel Z Beweismuittel gemacht wird. Ebenso
gehört hierhin die Weıse, WI1e die paulinische un Jerusalemer Sicht der Kirche
zueinander 1n Gegensatz ebracht werden, hne da{ß die Frage NOM-
inen wırd, W1€ solch tiefgreifender Gegensätzlıchkeit die VO  3 beiden Teılen
vewahrte Gemeinschaft verstehen 1St ber 1111 darf darüber doch nıcht das
Bemühen des Vert übersehen, die Probleme se1nes "Themas 1n möglichster ıstanz
Von den überkommenen Schemata HNEeEUu durchzudenken. Be1 aller mehr der minder
bewußten Bındung die reformatorische Auffassung VOon Gottunmittelbarkeit,
Autorität und Gehorsam 1St doch das Bemühen spuren, auch dAje katholische Sıcht
der Dınge nehmen. Das beweist schon die orofße ahl zıtierter Werke
katholischer utoren.

Über diese allgemeıine Feststellung hinaus, Se1 autf WEe1 Einzelfragen hingewlie-
seCcmI“n W ıe viele Forscher scheıint mır bei der Klärung der Herkunft VoNn Amt
und echt In der Kirche den alttestamentlichen Hintergrund des Problems nıcht hın-
reichend einzubauen. Jesus w1e die Apostel haben sich doch bewußt ZUX Ordnung des

bekannt, auch dort S1Ee VO der „Erfüllung“ un: „Überwindung“ des Alten
durch die In Christus gewirkte Neuheit sprechen. Vom her WAar aber, Ww1€e

Karrer unlängst vezeligt hat vgl ZKathTh [1955] 129—168), der Gedanke
rechtliche Verfassung und amtliche Autorität naheliegend, da{fß auch Paulus

1€eS nıcht übersehen Ikkonnte. ermMas sıch diesem Einwand 1Ur adurch ent-

ziehen, da alle einschlägıgen Texte bei Lukas als Anachronismen abtut. Liegt
darın ber nıcht die Getahr eines circulus V1t10sus? hat recht gesehen, da das
Amt in der Hand seiner Träger ZzuU: Schaden der Freiheit un: der geistlıchen Leben-
digkeit der meıinde verabsolutiert werden kannn ber muüuüßte nıcht geNAUCI
zwischen dem Wesen des Amtes un seiner taktischen Handhabung durch sündiıge
Menschen scheiden? Sicher 1St CS richtig, da jegliche VO  3 Menschen ausgeübte Auto-
rıtät, die sıch 1in eiıgenem Namen absolut setzt,- ungöttlich ISt ber haben WIr e1n

Recht, Gott verbieten, dafß Menschen Trägern un Hutern Seiner absoluten
Wahrheit und Hoheit macht, da S1E Iso in Cottes N amen die Wahrheit „definie-
ren  « un! (zesetz und Befehl erlassen? Andernfalls müufßÖte das, W as der
Sorge die Christusunmittelbarkeit die Amtstrager der alten Kirche SagtT,
auch die Apostel geltend machen W1e es VO! der lıberalen Theologie ja

Bachtauch ges<%1ehen 1SEt.
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